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Teilnahmebedingungen 
Preiswettbewerb für Karnevalsvereine der LEADER-Region Östliche Oberlausitz 

Wettbewerbsgegenstand 

1. Der Preiswettbewerb für Karnevalsvereine erfolgt als Sensibilisierungs- und 
Kommunikationsmaßnahme im Rahmen des „Betreiben einer LAG“ der LEADER-Region Östliche 
Oberlausitz. 

2. Thema des Wettbewerbs ist: „Stellt das Kulturgut Karneval vor!“. 
3. Der Preiswettbewerb hat zum Ziel, das Engagement und die Arbeit der Karnevalsvereine in der 

LEADER-Region Östliche Oberlausitz zu fördern und zu würdigen.  Das Kulturgut Karneval soll in 

seiner Vielfalt, Tradition und gesellschaftlichen Bedeutung sichtbar gemacht und wertgeschätzt 

werden. Durch die Perspektive der Menschen vor Ort wird die Verbundenheit und Identifikation 

mit der Region gefördert. Die im Rahmen des Wettbewerbs entstehenden Kurzvideos verbessern 

die Öffentlichkeitsarbeit und Außenwirksamkeit der Karnevalsvereine sowie der LEADER-Region 

Östliche Oberlausitz. Darüber hinaus findet mit der Durchführung des Wettbewerbs eine 

Sensibilisierung für das EU-Förderprogramm LEADER statt. 

Teilnahmevoraussetzungen 

1. Teilnahmeberechtigt sind Karnevalsvereine mit Sitz in der LEADER-Region Östliche Oberlausitz. 
Zur Östlichen Oberlausitz gehören die Kommunen Bernstadt auf dem Eigen, Görlitz, Hähnichen, 
Hohendubrau, Horka, Kodersdorf, Königshain, Markersdorf, Mücka, Neißeaue, Niesky, Quitzdorf 
am See, Reichenbach/O.L., Rothenburg/O.L., Schönau-Berzdorf, Schöpstal, Vierkirchen und 
Waldhufen.  

2. Die Kurzvideos sind als digitale Videodatei einzureichen. Pro Teilnehmer*in darf maximal ein 
Kurzvideo für den Wettbewerb eingereicht werden. 

Ausschluss vom Preiswettbewerb 

1. Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich der Lokale Aktionsgruppe 
Östliche Oberlausitz e.V. das Recht vor, Teilnehmer*innen vom Preiswettbewerb auszuschließen. 

2. Die eingereichten Kurzvideos dürfen keinem gültigen Gesetz und keiner Rechtsvorschrift 
widersprechen. Diskriminierende oder verfassungsfeindliche Kurzvideos werden vom 
Wettbewerb ausgeschlossen. 

3. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich 
anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen.  

4. Ausgeschlossen werden Personen, die unwahre Personenangaben machen. 

Einreichung der Wettbewerbsbeiträge 

1. Alle Informationen zum Wettbewerb sind auf der Internetseite der LEADER-Region Östliche 
Oberlausitz (www.oestliche-oberlausitz.de) zu finden. 

2. Einsendeschluss ist der 15.03.2026. 
3. Die Einreichung des Kurzvideos und des Teilnahmeformulars erfolgt als Upload unter folgendem 

Link:https://wolke.neisseland.de/index.php/s/NXFpqKciLJp9FKD  
Die Videodatei ist als mp4-Datei einzureichen. Die Videodatei und das Teilnahmeformular sind 
mit folgendem Dateinamen zu versehen: NamedesVereins_Datum des Uploads. 

4. Das Kurzvideo darf maximal 90 Sekunden lang sein. 

http://www.oestliche-oberlausitz.de/
https://wolke.neisseland.de/index.php/s/NXFpqKciLJp9FKD
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5. Das Teilnahmeformular ist zwingend auszufüllen und hochzuladen. Mit Hochladen des 
unterschriebenen Teilnahmeformulars erklärt sich der/die Teilnehmer*In mit den 
Teilnahmebedingungen einverstanden. 

6. Nach Hochladen des Kurzvideos sowie des Teilnahmeformulars erhalten die Teilnehmer*innen 
eine schriftliche Eingangsbestätigung. 

Durchführung des Wettbewerbs 

1. Die Bewertung der eingereichten Kurzvideos erfolgt über ein Online-Publikumsvoting.  
2. Die Gewinner*innen werden schriftlich benachrichtigt und auf der Internetseite der LEADER-

Region Östlichen Oberlausitz veröffentlicht. Das Preisgeld wird nach Beendigung des Wettbewerbs 
auf das angegebene Konto der Teilnehmer*innen überwiesen. 

Urheberrechte 

Die/der Teilnehmer*in versichert, dass sie/er über alle Rechte an dem eingereichten Kurzvideo verfügt, 
die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile hat, dass das Kurzvideo frei von Rechten Dritter 
ist sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls in dem 
Kurzvideo eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit 
einverstanden sein, dass das Kurzvideo veröffentlicht wird. Die/der Teilnehmer*in wird Vorstehendes auf 
Wunsch schriftlich versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend 
machen, so stellt die/der Teilnehmer*in den Lokale Aktionsgruppe Östliche Oberlausitz e.V. von allen 
Ansprüchen frei. 

Nutzungsrechte & Datenspeicherung 

1. Jede/r Teilnehmer*in räumt dem Lokale Aktionsgruppe Östliche Oberlausitz e.V. die räumlich, 
zeitlich und inhaltlich unbeschränkten Nutzungsrechte zur Nutzung für sämtliche Nutzungsarten 
in körperlicher und unkörperlicher Form einschließlich dem Recht zur Bearbeitung an den 
eingesandten Kurzvideos für den Wettbewerb ein, unabhängig von einer Prämierung des 
Kurzvideos. Dies umfasst insbesondere das Recht zur Veröffentlichung, Vervielfältigung und 
Verbreitung in allen Medien und sämtlichen Vertriebs- und Verbreitungskanälen 
(Berichterstattung unabhängig in welchen Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Presseberichte, 
Ausstellungsplakate, Einladungen, Ausstellungen, Printpublikationen, Onlineportale, mobile 
Anwendungen, weitere digitale Produkte, etc.). Für das Veröffentlichen von Kurzvideos durch den 
Lokale Aktionsgruppe Östliche Oberlausitz e.V. werden keine Honorare und keine Vergütung 
bezahlt. 

2. Die Teilnehmer*innen erklären sich mit der Nutzung und Speicherung ihrer Kontaktdaten allein zu 
Zwecken dieses Preiswettbewerbs einverstanden. Im Rahmen der Veröffentlichung eingereichter 
Beiträge werden stets der vollständige Name des Vereins genannt. Mit dieser Form der 
Veröffentlichung erklären sich die Teilnehmer*innen des Wettbewerbs ausdrücklich 
einverstanden. 

Sonstiges 

1. Der Verein Lokale Aktionsgruppe Östliche Oberlausitz e.V. übernimmt keine Haftung für den 
Verlust oder die Beschädigung von eingegangenem Videomaterial. 

2. Ein Rechtsanspruch auf das Preisgeld besteht nicht, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, 

werden hierdurch die Wirksamkeit der Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. 
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4. Der Lokale Aktionsgruppe Östliche Oberlausitz e.V. behält sich vor, den Preiswettbewerb für 
Karnevalsvereine zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angaben von Gründen 
abzubrechen oder zu beenden.  

5. Der Lokale Aktionsgruppe Östliche Oberlausitz e.V. beauftragt das Regionalmanagement mit der 
Organisation und Durchführung des Wettbewerbs. Alle Fragen sind daher an das 
Regionalmanagement zu richten: 

Lokale Aktionsgruppe Östliche Oberlausitz e.V. 
Regionalmanagement der LEADER-Region Östliche Oberlausitz 
Görlitzer Straße 25 
02923 Kodersdorf OT Särichen 
Sandra Scheel | Sophie Werner | Tabea Petzelt 
Tel.: 035825 643999 
E-Mail: regional@oestliche-oberlausitz.de 
Web: www.oestliche-oberlausitz.de  

 

 

 
 

 

mailto:regional@oestliche-oberlausitz.de
http://www.oestliche-oberlausitz.de/

